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So wird gleic 
~ • ® 1W gezogen 

Eine neue Software erlaubt der Uni Zürich, die meisten Mast~rarbeiten und 
Dissertationen auf unerlaubte Textübernahmen zu prüfen. Doch ein Schlupfloth bleibt. · 

. Das Obergericht verurteilt einen m 
FCZ.c.Fan nur zu einer bedingten G, 

IHleHeraeAmet 

Vor fünf Jahren hat die ETH Zü
rich der prominenten FDP-Poli
tikerin Doris Fiala den Masterti
tel entzogen, weil sie in ihrer 
Masterarbeit Textstellen aus Wi
kipedia und anderen Quellen 
wörtlich übernommen hatte, 
ohne dies korrektzu deklarieren. 
Eine böse Absicht wurde ihr 
nicht unterstellt, sie selbst gab 
zu, mit Quellenangaben teil
weise «schludrig» umgegangen 
zu sein. 

Um solche Plagiate rechtzei
tig zu enttarn.en und es gar nicht 
erst zu solchen für alle Beteilig
ten unangenehmen Situationen 
kommen zu lassen, setzt die Uni
versität Zürich nun auf eine neue 
Software. Dies berichtet die 
Campus-Zeitung «UZH Journal» 
in ihrer neusten Ausgabe. Zwar 
setzt man dort seit etwa zehn 
Jahren t.echnische Hilfsmittel zur 
Plagiatserkennung ein. Doch laut 
Medienstelle der UZH handelte 
es sich_dabei eher um eine· stich
probenartige Überprüfung. 

Neu müssen alle Masterarbei
ten und Dissertationen, die auf 
dem Textarchiv Zora der Univer
sität Zürich veröffentlicht wer
den, die neu angeschaffte Soft
ware der.Firma Plag Scan durch
laufen. Dabei werden auffällige 
Übereinstimmungen mit ande
ren Texten markiert. 

Ein Filter sortiert danach Ba
nalitäten und fachspezifische 
Standardsätze aus. Bleibt ein Pla
giatsverdacht hängen, nimmt die 
zuständige Betreuungsperson 
Kontakt mit dem Autor oder der 
Autorin auf. «Der UZHist es je
doch wichtig, Studierende nicht 
zu verunsichern», betont Mela
nie Nyfelervon Media Relations 
der Uni Zürich. 

Bei Betrug droht 
JDii.szipilii.narverfä.hren 

Auch führen nur wirklich grobe 
Fälle und eindeutig betrügeri
sche Absiditen zu einem Diszi
plinarverfahren, wie Franziska 
Moll, juristische Mitarbeiterin 
·beim Prorektorat Lehre und Stu
dium im «UZH Journal» aus
führt. Es sei an den Dozierenden, 
einzuschätzen, wie es zu diesen 
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Textübereinstimmungen · kam. 
So könne es durchaus sein, dass 
einfach die . Zitierregeln nicht 
richtig angewendet wur(\en. 
Mit dem neuen Verfahren sollen 
Studierende auf unsauberes 

· Arbeiten hingewiesen werden, 
was ja auch in ihrem Sinne sei. 
Bachelorarbeiten können eben
fall$ überprüft werden, müssen 

· aber nicht ... 
Die neue Software kann auf 

deutlich mehr fach.lizenzierte 
Queilen zugreifen als das bishe
rige Tool. Zudem ist sie benut
zerfreundlicher und schnell: Zur 
Überprüfmi.g einer dreissig Sei
ten umfassender;i.Arbeit braucht 
sie nurwenige Minuten. Und sie 
ist vielsprachig. Egal, ob die 

Arbeit in Deutsch, Englisch oder 
Französisch geschrieben ist, die 
neue Software durchforstet sie 
auf auffällige Übereinstimmun
gen. Noch einen Vorteil hat die 
neue Software: Die Datenhoheit 
liegt bei der UZH, denn diese 
Daten werden auf eigenen Ser
vern verwaltet und nach Ab
schluss der Prüfung gelöscht. 

Doch vor etwas muss sie ka
pitulieren: Werden etwa Text
stellen einfach aus dem Engli
schen ins Deutsche übersetzt, er
kennt sie das nicht. Hier sind also 
nach wie vor die Dozentinnen 
und Dozenten der Universität ge
fordert, aufgrund ihres Fachwis
sens solchen Plagiaten auf die 
Spur zu kommen. 

.zahlen darüber, wie oft Arbeiten 
Plagiate mit betrügerischer Ab
sicht enthalten, gibt es an der 
Universität Zürich nicht. Doch 
habe der konsequente Einsatz 
einer solchen Software sicherlich 
eine abschreckende Wirkung. 

ETH verfangt 
lEli.genständligkeitserlldärung 

Die ETH hat übrigens aus dem 
Fall Fiala gelernt. Studierende, 
die eine Semester-, Bachelor
oder Masterarbeit schreiben, 
müssen eine Eigenständigkeits
erklärung unterschreiben. Diese 
beinhaltet auch den Hinweis, 
dass die eingereichte Arbeit mit 
einer Plagiatsoftware überprüft 
werden kann. 

Amlliyse Eine bedingte Geldstra
fe für einen arbeitslosen und 
gewaltbereiten FCZ-Ultra, der 
künftig sein Geld vom Sozial
amt erhält: Mit einem solchen 
Urteil hat das Obergericht 
wahrlich kein Exempel statu
iert. Zwar hat es die Strafe 
gegenüber der Vorinstanz 
deutlich erhöht, die Absdrre
ckung für ihn und andere · 
gewaltbereite Ultras wird aber 
gering sein. 

Das Obergericht sprach den 
22-jährigen Schweizer wegen 
Gewalt und Drohung gegen 
Beamte, Landfriedensbruch 
und Beschimpfung schuldig 
und verurteilte ihn zu einer 
bedingt~n Geldstrafe von 
340 Tagessätzen zu 20 Franken. 
Damit hat das Gericht die · 
Strafe des Bezirksgerichts vom 
letzten Dezember verschärft; 

. dem Antrag des Staatsanwaltes 
für eine unbedingte Freiheits
strafe folgte es aber nicht. 
Dieser hat am Prozess vom 
Dienstag eine zu vollziehende 
Freiheitsstrafe von 13 Monaten 
verlangt. Das Gericht müsse 
aus generalpräventiven Grün
den ein klares Zeichen gegen 
Fangewalt setzen. 

Dies forderten vor ein.er Woche 
auch drei Stadträte, die Präsi
denten von FCZ und GC sowie 
der Kommandant der Stadt
polizei an einer gemeinsamen 
Pressekonferenz: Die Fussball
clubs, die Stadt Zürich und die 
Strafverfolgungsbehörden wür
den in Zukunft am gleichen 
Strick ziehen und eng zusam
menarbeiten. Vor allem will 
man die kleine Gruppe von 
Gewalttätern mit allen zur 
Verfügung stehenden rechts
staatlichen Mitteln verfolgen. 
Die Strafverfolgungsbehörden 
seien bereits aktiv geworden. 

Diese Absicht ist lobenswert, 
aber um eine abschreckende 
Wirkung zu erzielen, müssten 
auch die Gerichte am gleichen 
Strick ziehen. Das ist beim 
jüngsten Urteil des Oberge
richts nicht der Fall. Eine gene-
ralpräventive Wirkung, wie dies 
der Staatsanwalt mit seinem 

Antrag für eine ur 
Freiheitsstrafe vex 
wird von einel'be< 
Geldstrafe nicht a· 
Natürlich sind die 
Recht und Gesetz 
Aber niemand ver 
Richtern, den gesi 
sehenen Spielram 
auszunützen. 

Bis ein gewalttätii 
überführt werden 
braucht es einen E 

Aufwand. Die Poli 
Gewalttäter aus d, 
friedlichen Fans d 
ren und ihnen die 
nachweisen. Die r 
mummten gewalt 
müssen gefilmt, i1 
und in flagranti e: 
den - ein schwie1 
fangen. 

Und wenn der Fal 
anwalt kommt, m 
Anklage meist aUI 

Beweismaterial e1 
die gewalttätigen 

· kaum Geständnis 
Um so frustierenc 
für die Untersuch 
den, wenn die Bei 
nach einem enon 
mit Strafen rechn 
die vor allem jene 
welche der Fussb; 
Ende setzen woll< 

Der FCZ-Fari hatt 
2016 bei einer Pe1 
rolle auf dem Hel 
einem Polizisten 
Wucht zweimal i1 
getreten. Und am 
jahrsmorgen 2011 
zuerst auf der Po 
Polizisten beschi 
bedroht, und kur 
war er im Nieder, 
Mob mit dabei, a1 
Flaschen und Vel 
Stadtpolizisten g 

· wurden. Zudem, 
früher mit Stadic 
onverboten bele~ 
hat zwei Vorstraf 
menhang mit Fu: 
verübte die Delik 
der Probezeit. 

Stefan, Hohler 


